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 Veröffentlicht am 20.11.1947

Norm

ZPO §529 Abs1 Z2 C2a

Rechtssatz

Nichtigkeitsklage, wenn der Beklagte im Vorprozeß von einem amtlich bestellten Treuhänder vertreten war, der aber

zu Unrecht bestellt wurde und dessen Bestellung widerrufen wurde.
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